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Folie Nr. 1event-management-circle

Dank Recht – kein Risiko?

Rolf Metz
Rechtsanwalt

Folie Nr. 2event-management-circle

Event – Recht: Ein Widerspruch?

• Event soll Freude, Begeisterung bringen
• Recht: Regeln, die das verhindern?

Recht hilft Ihnen präventiv Ihre Risiken zu 
beschränken.
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Wie Risiken beschränken?

• Verträge (Auftraggeber, Teilnehmer, 
Leistungserbringer)

• Bewilligungen, Einwilligungen
• Haftung
• Versicherungen
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Welcher Vertrag?

• Ihre Eventagentur hat für die Firma X ein 
Event-Wochenende für ihre Kunden 
organisiert. Es soll Plausch, Freude, 
Erholung sein.

• Mündlich hat man sich auf folgendes 
Programm geeinigt:
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Welcher Vertrag?

Freitagnachmittag – Sonntagmorgen: 2 
Übernachtungen im Hotel Viktoria 
Jungfrau in Interlaken, Rundfahrt mit 
Abendessen auf dem Dampfschiff 
Lötschberg, Jungfraujoch Helikopter-
Rundflug mit Gletscherlandung und Apéro, 
Gala-Diner im Hotel Viktoria Jungfrau mit 
Orchester usw. zu einem Pauschalpreis.
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Antworten

• Auftrag (z.B. bei reiner Beratung)
• Eventvertrag (gibt es nicht)
• Pauschalreise= richtige Antwort. 
• Kein Vertrag, da nicht schriftlich (alle Verträge 

mit Eventbereich können mündlich 
abgeschlossen werden)
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Welcher Vertrag?

• Pauschalreise: Eine Pauschalreise muss 
keinen Transportteil enthalten. 
Übernachtung mit wichtigen touristischen 
Leistungen reicht aus.

Eine Pauschalreise kann auch zwischen 
Unternehmen abgeschlossen werden.

• Siehe Art. 1 und 2 PRG.
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Vertrag

• Vertragsinhalt müssen Sie festlegen:
– Leistungen
– Zahlung
– Haftung
– Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Bewilligungen, Einwilligungen

• Dürfen Sie Ihre Event so nennen?
– Holzerolympiade
– Pizza-Olympiade
– Emmentaler Olympiade
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Antworten
• Kein Problem, Olympiade ist ein allgemeiner 

Begriff. Nein.
• "Olympiade" gehört dem IOC, ist 

geschützt. "Olympiade" ist eine Marke des 
IOC und darf nicht für sportliche Änlässe
verwendet werden.

• Wir sind viel zu klein, als dass das IOC 
kommt. Siehe dazu den Beitrag im 
Kassensturz (12.11.2014); 
http://bit.ly/1Esdvx7
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Öffentlich-rechtliche 
Bewilligungen

• Nutzung öffentlicher Grund und Boden 
(Umzüge, Stände usw.)

• Luftraum (z.B. Kinderballone)
• Festwirtschaft
• Überzeitbewilligungen
• Lärmvorschriften
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Privatrecht

• Nutzung von Marken 
• SUISA 
• Datenschutz (Teilnehmerdaten usw.),
• Persönlichkeitsschutz (Fotos, YouTube)
• Urheberrechte (Fotografen)
• Nachbarn
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Bewilligungen, Einwilligungen

• Im Voraus abklären, vor der Offertstellung
• Vertrag mit Vorbehalt
• Teilnahmebedingungen

Folie Nr. 14event-management-circle

Haftung

Wie sieht die Haftung im folgenden Fall aus, 
wenn eine Eventagentur den Flug verkauft 
hat?
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Familie stürzt mit Ballon ab –
Vater tot, vier verletzt

• CHÂTEAU-D'OEX - Drama in der 
Westschweiz: Ein Ballon berührt eine 
Hochspannungsleitung. An Bord ist 
eine Familie aus Kalifornien.
Blick, 6.8.2013
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Antworten
• Nur der Pilot haftet. Nein. Ballonunternehmen ist 

ausführender Luftfrachtführer.
• Wir haben die Haftung im Vertrag 

ausgeschlossen. Ist nicht möglich.
• Wir haften wie die Swiss, Lufthansa. 

Ballone werden wie Flugzeuge behandelt. 
Eventagentur ist vertraglicher 
Luftfrachtführer und haftet solidarisch mit 
ausführendem Luftfrachtführer 
(zwingendes Recht). Siehe Zusatzblatt.
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Haftung

• Haftung aus Vertrag, in der Regel 
dispositives Recht; Ausnahme: 
Pauschalreise.

• Haftung nach Spezialgesetzen:
z.B. Verordnung über den Lufttransport

Haftpflichtversicherung mit 
entsprechender Deckung
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Vorstehende Ausführungen sind 
allgemeiner Natur. Es sind jeweils die 
für ein konkretes Event massgebenden 
Bestimmungen abzuklären.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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